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teste von Allem. Zwar gibt es manches Wunder, das im Laufe
der Zeit bedeutend im Werth gesunken ist, man denke z. B.
nur an dasjenige der Hochzeit zu Kana, an die «Verwand-
lung des Wassers in Wein>. Wer wollte am Ende des
siebenten Dezenniums des neunzehnten Jahrhunderts diese
Verwandlung fiir ein «Wunder> halten, in einer Zeit, da
den Gesundheitsbehorden zu Spott und Trotz die Wein-
fabrikation im Grossen betrieben wird, in einer Zeit, da
jeder Weinbauer am Ziirichsee mindestens ein halbes Dutzend
Weinrezepte in jeder Westentasche herumtragt.

Fiir die weitkalibrigen Stiicke aber, wie fir die redende
Schlange der Genesis, den redenden Esel des Bileam etc. etc.
gind die Kinder der heutigen Generation, das gibt man
doch hoffentlich allgemein zm, — nicht mehr naiv genug;
obschon auf der andern Seite und in gewissem Sinne gerade
die redenden <Schlangens etc. zn allen Zeiten ihr Unwesen
getrieben haben und heute noch treiben. Solche « Wunder»
wiren allerdings ohne grosse Mihe zu erkliren!

Im bisherigen Lehrmittel fiir die 6. Klasse war auch
die Apostelgeschichte in ermiidender Ausfihrlichkeit ent-
halten; die Kommission verweist dieselbe aunf eine spitere
Zeit. Von den Lehren und Gleichnissen Jesu sollen nur
solche Aufnahme finden, die dem religiosen Anschauungs-
kreise der Kinder nahe liegen.

Die sprachliche Darstellung muss dem jetzigen Schrift-
ausdruck moglichst entsprechen.

Mit Riicksicht auf den Umfang des Lehrmittels wiinscht
die Kommission, dass derselbe innert den bisherigen Grenzen
bleibe. Der sittlich-religiosen Unterweisung dient ja nicht
allein dieser Stoff: der Geist der Schule, wie er durch alle
Facher weht, hat die Entwicklung des religiosen Lebens
mit zu fordern. Wie der intellektuellen Ausbildung alle
Schulficher in mehr oder minderem Grade tributpflichtig
sind, so gewiss auch der moralischen. Oder rauschen nicht
iberall, wo Wahrheit, richtiges Denken (Naturkunde, Mathe-
matik), wo reine, edle Gefihle geweckt und belebt werden
(Sprache, Geschichte), wo das Schone (Gesang, Zeichnen)
zur Darstellung gelangt, anch die Quellen des religiosen
Lebens?

Bei solcher Auffassung des gesammten Unterrichtes be-
darf es fiir den speziellen Religionsunterricht gewiss nicht
mehr des vielen Stoffes und der vielen Zeit, wie bislang in
vielen Kreisen herrschende Meinung war, und kann zwei
Gebrechen eher ausgewichen werden: Einmal ist man der
lahmenden Nothwendigkeit los, denselben Stoff in gleicher
Wahl und Ausdehnung auf allen Stufen behandeln zu
miissen, als ob, wie Herr Vogelin sagt, durch das <wieder-
holte Aufwarmen der Stoff interessanter, die biblische

Geschichte lieber und die Lehre klarer wiirde>; — ander--

geifs ist man nicht mehr gebunden, anstatt religios an-
zuregen und zu erbauen, unfruchtbaren Gedachtnissstoff im
Kopfe des Kindes anznhiufen, oder durch zn friih herein-
gezogene Erzihlungen <ein Fundament zu legen, das man
in den spitern Klassen wieder verlassen muss>.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so ist das
neue religiose Lehrmittel fir die Realschule nichts
anderes als eine Anthologie von moralischen Erzihlungen,
wie sie die Lesebiicher von Scherr und Riegg aufweisen,
ond passender biblischer Geschichten unter Bei-
gabe einiger schonen Gedichte, Spriche und Lieder. Fir
die Elementarschule tritt eine Aenderung nur inso-
weit ein, als fiir die 1. Klasse Gesprache, kleine Spriiche
und Liederverse zu sammeln, fiir die 3. Klasse aber mehrere
Erzihlungen umzuarbeiten und durch andere, durch bessere
zn ersetzen sind.

Die Kommission hat die Grundsitze festgestellt, den
Stoff ausgewahlt, die meisten Erzihlungen umgearbeitet
und hiemit ihr Mandat erfiillt. Sie weiss sehr wol, dass
ihre Arbeit keineswegs vollkommen ist; allein das Bewusst-

sein trigt sie in sich, mit redlichem Eifer nach dem Guten
gestrebt zu haben, und sie ist dberzeugt, dass ihre Vor-
schlage die Kritik nicht scheuen miissen, um so weniger,
als ibnen bereits eine hdchst erfrenliche Genugthuung von
zwei Seiten her geworden ist, nimlich 1. in der Ueberein-
stimmung mit dem neuen Lehrplan fir die thurgauischen
Schulen und 2. in der fast wortlichen Uebereinstimmung mit
dem Gutachten, welches die beziigliche Abgeordnetenkon-
ferenz der ziircherischen Lehrerschaft iber die gleiche Frage
im Jahr 1867 abgegeben hat, das der in diesen Dingen
bestorientirte Herr Lehrer Baumann in Horgen abfasste
und dem wir auch einige Stellen dieser Korrespondenz
wortlich entnommen haben.

Moge nun die Kritik in objektiver und loyaler Weise
walten, damit aus dem Zusammenwirken aller guten Krifte
eine Leistung hervorgehe, welche den Schulbehérden und
der Lehrerschaft zar Ehre, der Schule und dem Volke aber
zum Segen gereiche.

Auszug aus dem Protokoll des ziircher. Erziehungs-
rathes.
(Seit 22. Oktober 1879.)

164. Abgednderte Lokationen:

Sekundarschule Weiningen: Hr. H. Gujer von Pfaffikon.

Primarschule Niederglatt: Hr. Jak. Bleuler von Unterstrass.

165. Vom Hinschied des Hrn. K. Steinemann, Sekundarlehrer
in Neftenbach, geb. 1831, wird Notiz genommen und als Verweser
an die erledigte Lehrerstelle abgeordnet Hr. Joh. Schurter von
Bachenbiilach.

166. Die Aufsichts-Kommission des Lehrerseminars in Kiisnacht
wird eingeladen, bei der bevorstehenden Revision des Lehrplans zu
untersuchen:

a) ob nicht der Lehrstoff im Interesse einer griindlicheren Verar-
arbeitung und wissenschaftlicheren Ausbildung der Zoglinge
nach verschiedenen Richtungen zu reduziren sei und wenn ja,
in welcher Weise;

b) wie — abgesehen vonder Stundenzahl — das Fach der dentschen
-Sprache zu dem ihm gebiihrenden Gewicht gebracht werden
koénne;

¢) wie das freie Studium der Zoglinge weiter angeregt und im
Unterricht verwerthet werden konne;

d) wie ein am Schluss des dritten Jahreskurses anzuordnendes
Vorexamen einzurichten wire und welche Vertheilung der
Ficher und des Stoffes sich daraas ergibe; °

e) wie das methodische Element der Lehrerbillung am Seminar
wirksamer gepflegt werden konne.

167. Auf die Abtrennung der Zivilgemeinde Ebertsweil-Kappel
vom Schulverband Kappel unter Zutheilung zum Schulverband
Ebertsweil-Hausen wird zur Zeit nicht eingetreten, dagegen soll die
Frage der ganzlichen — auch politischen und kirchlichen — Los-
trennung dem Bezirksrath Affoltern zur Begutachtung zugewiesen
werden.

168. Der Hof Friemen wird vom bisherigen Schulverband Ring-
weil abgetrennt und dem Schulverband Gyrenbad zugetheilt.

169. An der Musikschule findet im Wintersemester ein spezieller
Kurs fir Lehramtskandidaten und Lehrer in der Gesangtheorie und
Gesangleitung statt. Die Stunden sind festgestzt auf Mittwoch und
Freitag von 5—6 Uhr.

Schulnachrichten.

Schweiz. Fortbildungsschulen. Fiir den Kanton Thurgau wird
— anf mehrjihrige Erfahrung fussend — der Unterrichtsstoff fiir
die Fortbildungsschulen bedeutend vereinfacht, konzentrirt. Im
Kanton Solothurn wird beabsichtigt, den Stoff fir den Unterricht
in der Vaterlandskunde, der bisanhin je in einem Winterhalbjahr
der Fortbildungsschule oblag, aber nicht griindlich bewiltigt werden
konnte, auf drei Kurse zu vertheilen,

Schweiz. Volksschriften. Wir lesen mit Vergniigen: Unter
der Firma: ,Verlag des Christl. Volksfreundes® sind Verbindungen
mit Buchhandlungen des In- und Auslandes fiir Gewinnung guter
Volksschriften angekniipft. Die leitende Kommission, bestehend aus



	Auszug aus dem Protokoll des zürcher. Erziehungsrathes

